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Samtgemeinde Baddeckenstedt Baddeckenstedt, den 01.02.2022

Der Samtgemeindebürgermeister Status: öffentlich
11110.042 Lü

Beschlussvorlage SG
Baddeckenstedt

DS Nr.: XI /018 (SG)
AMT I Finanzen / Innere Dienste /

Servicebereich / IuK-Technik

Sachbearbeiter/in: Ingo Lüer

Bestellung von Ortsvertrauenspersonen gemäß § 11 der
Hauptsatzung der Samtgemeinde Baddeckenstedt

Beratungsfolge:

Gremium Datum Sitzungsart Zuständigkeit Reihen-
folge

Samtgemeindeausschuss 03.03.2022 nicht öffentlich Vorberatung 1
Samtgemeinderat 22.03.2022 öffentlich Entscheidung 2

Antrag:

Der Samtgemeinderat möge auf Empfehlung des Samtgemeindeausschusses
folgenden Beschluss fassen:

Gemäß § 11 der Hauptsatzung werden folgende Ratsmitglieder
zu Ortsvertrauenspersonen bestellt:

GEMEINDE BADDECKENSTEDT

OT Baddeckenstedt RMWolfgangWöllke

OT Binder Beigeordneter Hennig König

OT Oelber a.w. Wege BGMMarcWerner

OT Rhene RM Tim Franzke

OTWartjenstedt RM Reinhard Lingner

GEMEINDE BURGDORF

OT Berel Beigeordneter Norbert Löhr

OT Burgdorf mit Burgdorf-
Bahnof

RM Alexander Kott

OT Hohenassel BGM Bernd Brandes

OT Nordassel RM Christian Söchtig

OTWesterlinde RM Sven Biehl

GEMEINDE ELBE

OT Groß Elbe BGM Friedhelm Vree

OT Gustedt Beigeordneter HarmWaßmuß

OT Klein Elbe RM Jürgen Karbstein

GEMEINDE HAVERLAH

OT Haverlah mit Söderhof BGMAndré Beims
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OT Steinlah Beigeordneter Hans-Heinrich Wolf

GEMEINDE HEERE BGM Bettina Eisenbarth

GEMEINDE SEHLDE BGM Reinhard Päsler

Begründung:
Gemäß § 11 Abs. 1 der Hauptsatzung der Samtgemeinde werden
Ortsvertrauenspersonen bestellt. In dem Ortsteil der Mitgliedsgemeinde, in dem der
Ratsvorsitzende der Mitgliedsgemeinde wohnt, ist dieser Vertrauensperson der
Samtgemeinde.

Im Übrigen ist ein Mitglied des Samtgemeindeausschusses, ein Mitglied des
Samtgemeinderates oder ein Ratsmitglied der Mitgliedsgemeinde aus dem
jeweiligen Ortsteil zu bestellen. Bei Bedarf können auch andere Bürger der
Gemeinde (§ 38 Abs. 2 NKomVG) mit der ehrenamtlichen Tätigkeit als
Ortsvertrauensperson beauftragt werden.

Die Ortsvertrauensleute haben die Aufgaben gemäß § 11 Abs. 4 der Hauptsatzung
wahrzunehmen.

Nach § 11 Abs. 2 der Hauptsatzung hat die Gemeinde in den Fällen, in denen kein
Ratsvorsitzender, Mitglied des Samtgemeindeausschusses bzw. alleiniges
Ratsmitglied der Samtgemeinde oder Gemeinde in einem Ortsteil wohnhaft ist, ein
Vorschlagsrecht.

Dieses Vorschlagsrecht ist von den Mitgliedsgemeinden für die Ortsteile
Baddeckenstedt, Binder, Wartjenstedt und Burgdorf einschl. Burgdorf Bahnhof wie im
Antrag genannt unterbreitet worden.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Vertrauenspersonen erhalten für die Abgeltung von Auslagen einen monatlichen
Pauschal-betrag von 14,00 Euro.

Keine Anlage/n
Öffentliche Anlage/n
Teils öffentliche Anlage/n
Nichtöffentliche Anlage/n (Datenschutz)
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